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Hinweis des IKW (April 2006):Diese Broschüre stellt den Stand von 1993/1994, dem Zeitpunkt der Fixierung der Anforderung zur Herstellung nach der Guten Herstellungspraxis (Kosmetik-GMP) im Kosmetikrecht dar.  Nach wie vor ist die Gute Herstellungspraxis (Kosmetik-GMP) ein wesentlicher Bestandteil des Kosmetikrechts. Die Norm ISO 9001 kann hierzu ein Hilfsmittel sein. Bei Bedarf kann die jeweils aktuelle Fassung der Norm DIN EN ISO 9001 beim Beuth-Verlag unter http://www.beuth.de/ bezogen werden.






































































